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Sehr geehrter Herr █████,

mit Bezugsschreiben vom 06.02.2024 beantragen Sie nach dem Informa-
tionsfreiheitsgesetz  des  Bundes  (IFG)  Zugang  zu  folgenden  Informatio-
nen:

„Wie der Fachpresse („Rail Business“, 8.1.2024) zu entnehmen war, wurden zur
Digitalen  Schiene  Deutschland (DSD) über die in https://fragdenstaat.de/an-
frage/dsd-finanzierungsvereinbarungen/ veröffentlichten Finanzierungsver-
einbarungen inzwischen weitere Finanzierungsvereinbarungen geschlossen:

- Digitaler Knoten Stuttgart: Baustein 3 (streckenseitige Digitalisierung abseits
der Fern-, Regional- und S-Bahn im Kernknoten Stuttgart)

- Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main Realisierung

- ScanMed Nord Realisierung

- ScanMed Süd Realisierung

- 6. Anpassungsvereinbarung ERMTS

Damit werden offenbar mehrere Milliarden Euro öffentliche Mittel gebunden,
ohne  dass  die  damit  verfolgten  Maßnahmen  und  Ziele  der  Öffentlichkeit
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bekannt sind. Ich bitte daher um Übergabe bzw. (besser) direkt um deren Ver-
öffentlichung auf ihrer Internetseite des BMDV, wie das in der Vergangenheit

beispielsweise unter [1] auch schon einmal erfolgt  war.“

Es ergeht folgender Bescheid:

1. Ihrem Antrag wird teilweise stattgegeben. Die nachfolgenden geschlos-

senen Finanzierungsvereinbarungen werden herausgegeben:

 ScanMed Nord Realisierung

 ScanMed Süd Realisierung

 6. Anpassungsvereinbarung ERMTS

Im Übrigen wird Ihr Antrag abgelehnt.

2. Die Kostenentscheidung ergeht mit  gesondertem Bescheid.

Begründung

Ein Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen gemäß § 1 Absatz

1 Satz 1 IFG besteht insoweit, als er die oben genannten Finanzierungs-

vereinbarungen betrifft.

Im Übrigen war Ihr Zugangsbegehren abzulehnen, da die weiteren Finan-

zierungsvereinbarungen mit einem handschriftlichen Gremienvorbehalt

versehen wurden. Hiernach treten die Finanzierungsvereinbarungen erst

in Kraft, wenn die entsprechenden Genehmigungen der Beschluss- und

Aufsichtsorgane der Eisenbahninfrastrukturunternehmen vorliegen Die

Finanzierungsvereinbarungen

 Digitaler Knoten Stuttgart: Baustein 3 und

 Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/ Main Realisierung

haben somit noch einen vorläufigen Charakter. Ein Anspruch auf Infor-

mationszugang besteht nach § 6 IFG nicht, soweit der Schutz geistigen Ei-

gentums entgegensteht. Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen

darf nur gewährt werden, soweit der Betroffene eingewilligt hat. Die mit

Gremienvorbehalt gezeichneten Finanzierungsvereinbarungen sind als

Betriebs- und Geschäftsgeheimnis zu werten, da es sich um Dokumente
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handelt die noch Gegenstand von weiteren DB-internen Beratungen und
Gremienbeschlüssen des DB-Konzerns sind. Die DB InfraGO hat der Wei-
tergabe der Finanzierungsvereinbarungen, welche gesamthaft als Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnis zu werten sind nicht zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

██████

Anlagen:
Finanzierungsvereinbarungen zu

 ScanMed Nord Realisierung
 ScanMed Süd Realisierung
 6. Anpassungsvereinbarung ERMTS

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministe-
rium für Digitales und Verkehr, Invalidenstraße 44, 10115 Berlin einzule-
gen.

Hinweis zum Datenschutz:
Die  von  Ihnen  übermittelten  personenbezogenen  Daten  wurden  bzw.
werden  zwecks Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres  Anliegens ver-
arbeitet.  Welche  Daten  zu  welchem  Zweck  und  auf  welcher  Grundlage
verarbeitet  werden, hängt  von  Ihrem  Anliegen und  den  konkreten  Um-
ständen  ab.  Weitere  Informationen hierzu  und  über  Ihre  Rechte  als  Be-
troffener finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter
https://bmdv.bund.de/DE/Meta/Datenschutz/datenschutz.html


